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Prüfungsübersicht § 28 StGB bei § 211 StGB 
 

Nach Ansicht der Rspr. gilt § 28 I StGB bei Vorliegen von täterbezogenen Mordmerkmalen (= 1. oder 
3. Gruppe des § 211 II StGB), so dass sich folgende Prüfung ergibt: 
 

     Gehilfe kennt Mordmerkmal des Haupttäters 
  

ja nein 
                  § 16 I StGB 
  

Teilnahme am Mord wegen strenger Akzessorietät Teilnahme am 
Totschlag wegen 
strenger 
Akzessorietät 
(Stichwort: in Mord 
steckt ein Totschlag) 

  
  
Teilnehmer 
verwirklicht 
dasselbe 
Mordmerkmal wie 
der Haupttäter 

Teilnehmer verwirklicht 
kein Mordmerkmal 

Teilnehmer 
verwirklicht ein 
anderes 
Mordmerkmal 

 

    
    
keine 
Strafmilderung 
(vgl. Wortlaut von 
§ 28 I StGB: 
„Fehlen…“) 

Strafmilderung gem. 
§ 28 I StGB, also 
Strafrahmenverschiebung 

eigentlich müsste es 
zu einer 
Strafmilderung 
kommen, nach der 
Rspr. genügt es aber, 
wenn ein anderes 
MM gegeben ist 
(sog. Kreuzung der 
Mordmerkmale) 

 

 

 

Nach Ansicht der Lit. ist dagegen § 28 II StGB einschlägig, so dass es für die Frage der Teilnahme am 

Mord im Hinblick auf die täterbezogenen MMe nur darauf ankommt, ob der Teilnehmer selbst ein 

solches verwirklicht, unabhängig davon, ob er vom Vorliegen eines täterbezogenen MMs beim 

Haupttäter Kenntnis hat. 


